
 

 

 

 
 
 

Wahlausschreiben 
 

 

 

I. 

 

Gemäß Art. 48 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) 

sowie § 35 Abs. 2 Satz 2 der Grundordnung (GrO) finden im Sommersemester 2026 

an der Hochschule Hof die Wahlen  

 

1. der Vertreterinnen oder Vertreter der Studierenden im Senat (Art. 35 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 4 BayHIG), 

 

2. der Vertreterinnen oder Vertreter der Studierenden in den Fakultätsräten 

(Art. 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 BayHIG) sowie  

 

3. der Vertreterinnen oder Vertreter der Studierenden im Studienfakultätsrat 

der Graduate School (§ 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GrO) 

 

statt.  

 

 

II. 

 

Gewählt werden  

 

1. für den Senat zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Studierenden (Art. 35 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 i.V.m. Art. 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BayHIG), 

 

2. für die Fakultätsräte jeweils zwei Vertreterinnen oder Vertreter der 

Studierenden (Art. 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 i.V.m. Art. 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 

BayHIG), 

 

3. für den Studienfakultätsrat der Graduate School eine Vertreterin oder ein 

Vertreter der Studierenden (§ 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GrO i.V.m. Art. 19 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 4 BayHIG). 
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III. 
 

Das aktive und passive Wahlrecht können nur Wahlberechtigte ausüben, die in das 
Verzeichnis der Wahlberechtigten eingetragen sind (§ 4 Abs. 1 WahlO). Durch das 

Verzeichnis der Wahlberechtigten wird festgestellt, an welchen der unter I. und II. 
genannten Wahlen und Wahlgängen die Wahlberechtigten jeweils teilnehmen 
dürfen (§ 4 Abs. 2 Satz 2 WahlO).  

 

Das Verzeichnis der Wahlberechtigten kann ab 13.05.2026 unter  
 

https://www.hof-university.de/hochschule/aktuelles/hochschulwahlen.html 
 

eingesehen werden; es wird am 20.05.2026 geschlossen (§ 4 Abs. 3 Satz 1 WahlO).  

 
Gegen die Nichteintragung oder eine falsche Eintragung in das Verzeichnis der 
Wahlberechtigten können die Betroffenen spätestens am 21.05.2026 in Textform 
Erinnerung bei der Wahlleiterin einlegen (§ 4 Abs. 4 Satz 1 WahlO). Gegen die 

Eintragung einer Person in das Verzeichnis der Wahlberechtigten, die nicht 

wahlberechtigt ist, kann von jeder wahlberechtigten Person spätestens am 

21.05.2026 in Textform Erinnerung bei der Wahlleiterin eingelegt werden (§ 4 Abs. 5 
Satz 1 WahlO). 

 

Wahlleiterin ist die Kanzlerin. Diese ist wie folgt zu erreichen: 

 
kanzlerin@hof-university.de 

Telefon: 09281 409 3101 

Alfons-Goppel-Platz 1, 95028 Hof, Raum A227 

 
 

IV. 

 

Hiermit ergeht die Aufforderung, Wahlvorschläge einzureichen. Diese müssen 

den in § 8 Abs. 1 bis 7 WahlO geregelten Anforderungen entsprechen. Insbesondere 
bedürfen Wahlvorschläge zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform (§ 8 Abs. 1 Satz 2 

WahlO). Unter  

 
https://www.hof-university.de/hochschule/aktuelles/hochschulwahlen.html 

 
stellt die Wahlleiterin geeignete Formulare dafür bereit (§ 8 Abs. 1 Satz 3 WahlO). 
 

Eine Kandidatur auf mehreren Wahlvorschlägen für dasselbe Gremium ist 
unzulässig (§ 8 Abs. 6 Satz 1 WahlO). Ebenfalls unzulässig ist es, verschiedene 
Wahlvorschläge für dasselbe Gremium zu unterstützen (§ 8 Abs. 7 WahlO). 
 

Wahlvorschläge können nur in der Zeit vom 06.05.2026 bis zum 20.05.2026 
eingereicht werden (§ 8 Abs. 10 WahlO).  
 

Nur form- und fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge werden berücksichtigt. 
Gewählt werden kann nur, wer in einen solchen Wahlvorschlag aufgenommen ist. 

 

https://www.hof-university.de/hochschule/aktuelles/hochschulwahlen.html
mailto:kanzlerin@hof-university.de
https://www.hof-university.de/hochschule/aktuelles/hochschulwahlen.html
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Die zugelassenen Wahlvorschläge werden am 03.06.2026 bekannt gegeben (§ 9 Abs. 
2 WahlO). Die Bekanntgabe erfolgt unter  

 
https://www.hof-university.de/hochschule/aktuelles/hochschulwahlen.html. 

 
 

V. 

 

Die Stimmabgabe ist in der Zeit vom 17.06.2026 bis zum 23.06.2026 möglich. Sie 
wird ausschließlich online, das heißt unter Einsatz eines speziellen dafür geeigneten 
informationstechnischen Systems (Wahlsystem) durchgeführt (§ 11 Satz 1 WahlO). 

 
Der Zugang zum Wahlsystem erfolgt über die Seite  

 
https://www.hof-university.de/hochschule/aktuelles/hochschulwahlen.html. 

 

Nachdem sich die Wahlberechtigten an dieser Seite mit ihren allgemeinen 
Authentifizierungsdaten angemeldet haben, erhalten sie einen individuellen Link, 
der sie zum Wahlsystem führt. Die Stimmabgabe erfolgt durch das Ausfüllen und 

Übermitteln elektronischer Stimmzettel über die grafische Benutzeroberfläche des 

Wahlsystems.  

 
Die Stimmabgabe muss persönlich und unbeobachtet erfolgen (§ 12 Abs. 2 

Satz 2 Halbsatz 1 WahlO). 
 

 
Hochschule Hof 

Hof, den 15.04.2026 
 

 
gez. 

Ute Coenen 
Kanzlerin 
Wahlleiterin 

 
 

 

https://www.hof-university.de/hochschule/aktuelles/hochschulwahlen.html
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